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Unser Interview

Frau und Gesamtverteidigung
Interview mit Frau Johanna Flurni, Chef FHD
Frau Flurni, gerne stelle ich Ihnen aufgrund Ihres ausgezeichneten Referates, welches
Sie vor der thurgauischen Offiziersgesellschaft im Schloss Flagenwil gehabt haben,
einige Fragen. Sie haben es vorzüglich verstanden, die Frauen anzusprechen und zu
motivieren für den Dienst im Rahmen der Gesamtverteidigung.
Zug/e/c/z war der mann/zc/zen Zu/zörersc/za/7 vz'e/es klarer bezug/z'c/z Gesa«z7ver/ezdz-

gu«g u«d Frauendienst. Letzt/z'c/z ist das 77ze«za se/zr a/ctue/Z seit der Verö//e«Z//c/2u«g
des ßer/c/zZes Meyer am 27. /anuar 7983.

7sZ das 77ze«za «Mz'Zarbez'7 der Frau z'rz der
GesamtuerZez'dz'gung» «eu?

Neu ist dieses Thema nicht. Bereits 1957

ging es um das Obligatorium bezüglich
Zivilschutz für Frauen. Dieses Obligato-
rium wurde dann allerdings durch die
Männer abgelehnt. (Das Frauenstimm-
recht kam erst später.) 1971 bearbeitete
eine Kommission des Bundes Schweizern
scher Frauenorganisationen (BSF) das
Problem eines «Nationaldienstes» für
Frauen. 1979 führte der BSF bei seinen
Mitgliederverbänden eine Umfrage durch.
Es sollte ermittelt werden, ob die ange-
sprochenen Frauenorganisationen eine
Ausbildung der Frauen im Bereich «Über-
leben in Katastrophenfällen» für notwen-
dig hielten oder nicht. Die überwiegende
Mehrzahl der Antworten fiel positiv aus.
Die Frauenverbände äusserten sich posi-
tiv dazu. Vorstösse im Parlament über
all die Jahre hinweg betrafen meist Ein-
sätze sozialer Art im Dienst an der Allge-
meinheit. 1980 wurde der Bericht von
André Weitzel veröffentlicht. Sie hätte
im Alleingang einen Bericht abgefasst
über die Mitwirkung der Frau in der Ge-
samtverteidigung.

Und r/azu regte s/c/z dazzn d/e Oppos/Z/o«
aus versc/zzedeuezz Lager«, zzz'c/zt iva/zr?

Die Opposition stammte aus verschiede-

nen, allerdings identifizierbaren Gruppie-
rungen. So hiess es etwa: «Wir passen
unter keinen Helm» sogar das Mit-
machen im Zivilschutz sei unzumutbar
und meist wurde der Versuch gemacht,

Begriffe umzudeuten. Die Armee wurde
immer wieder mit Gesamtverteidigung
gleichgesetzt. So kann man Emotionen
wecken. Mir scheint überhaupt, dass der
Begriff Gesamtverteidigung in der Bevöl-
kerung ungenügend bekannt ist.

Könne/z Sie u/zser« Leser« diese« Begr///
«ü/zer er/duter«?

1973 wurde der Bericht über die Ziele
unserer Sicherheitspolitik veröffentlicht.
Darin heisst es, dass die Gesamtverteidi-
gung die Organisation ziviler u«d mili-
tärischer Mittel umfasse.
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Aus diesem Schema ist ersichtlich, dass

die Gesamtverteidigung unter anderem
die Armee umfasst, daneben viele an-
dere Gebiete. Zudem ist die Gesamtver-
teidigung natürlich nur so stark wie das

einzelne Glied der Kette. Wenn wir reden
von der Mitarbeit der Frau in der Ge-

Samtverteidigung, so müssen wir wirklich
an alle Bereiche denken.

AUSSEN
POLITIK

/SZ* /?l7r
5/ar/c Z<v7P^ £

sfes 6Zied
TRSP

CRIEGSTV
'IRISCH AFT

kflNFÖ"
MS1CH #

ABWEHR

PARLAMENT '

]BUNDESRAI

AUSSENPOLITIK

LElTUNGSORGANlSATlON
DER GESAMTVERTEIDIGUNG

ARMEE ENGERER
ZIVILER BEREICH

WA5 HEISST GESAMTVERTEtQlGUNG

(Gesamtverteidigung ist nicht gleich Armee, sondern
die Armee ist ein Glied dieser Kette)

FELDARMEE

TERRITORIAL-
ORGAN LS AT ION

>FEID-
1ARM EE

Ahr/? h/d Z*5ter-
her Gesomt- ({organisai

mot

ZIVILSCHUTZ

KRIEGS-
WIRTSCHAFT

INFORMATION
PSYCH. ABWEHR
STAATSSCHUTZ.

i

KOORDINIERTE
DIENSTE

„ VERSORGUNG
ÜBERMITTLUNG

SANITÄT
AC .SCHUTZ
TRANSPORTE

VETERlN ARNES EN
REQUISITION

Aus "t/niere 5/cAer/ieVspO//>/k" t/o/7"? 2?.Jun/

88



Fane/ c/e/m /rüher bereits erne Mi/arbeit
der Fraw in einze/nen Bereichen s/a//?
Mir ist beFarmi, dass die Frauen seiner-
zeit mccFienisc/zeidend in die Schiacht
an? Stoss eingri//en.

Früher besorgten die Frauen vor allem
die Versorgung der Soldaten, 1798 waren
die Bernerinnen tapfer, als sie sich gegen
den französischen Überfall wehrten.
Auch im Ersten Weltkrieg finden wir
Frauen an allen Fronten. Mindestens wa-
ren die Frauen durch bewaffnete Kon-
flikte natürlich immer betroffen. Die
Schweizer Frauen gründeten im Zweiten
Weltkrieg die Soldatenstuben, sie hielten
das zivile Leben aufrecht, ihre Mitarbeit
war aber noch nicht institutionalisiert.
Aufgrund des Not- oder Vollmachten-
rechts wurden sie 1939 zur Anbauschlacht
verpflichtet, ebenfalls zu passivem Luft-
schütz.

Es gilt hier nicht die Frage zu stellen, ob
die Frauen in einem Konflikt sich betei-
ligen sollen an der Gesamtverteidigung
oder nicht. Die Frage ist falsch gestellt.
«Man ist dabei, wenn das Land um seine
Existenz kämpft.» Die Frage ist nur, ob
die Frau auf diesen Dienst vorbereitet
werden soll oder nicht.

FJo//en wir, dass dieser zentrale PanFt,
zusammen mit der Kenntnis über den Be-

gri// Gesamtverteidigung K/arFez'f scFa//e
an vielen Orten. Ztzg/ez'cF gibt «ns dieses
Ffatrptargwment die Wa//e in die Ffand,
/ecFten zu Fönnen mit einer Gegner-
scFa/t, vve/cFe das Wohl des Landes dem
eigenen Egoismus absolut unterordnet.
Fine Frau dieser Couleur äusserte sicF
denn aucF so in der DisFussion: «Endlich
beginnt die Emanzipation der Frau Fuss
zu /assen, vom Kindergefeären Fann icF
micF dispensieren, nun soll icF ez'n/acF
andere Au/gaben übernehmen, /efzt, da
ich micF so schön ent/alten... und ver-
wirF/ichen Fönnte.» — /st es wirFlicF so
iveit, so /ragen wir Männer uns, dass

trotz der vielen Fechte, welche der Frau
zugestanden worden sind, trotz der
P/lichten — die man ihnen nicht au/bür-
den Fann oder will — nun auch noch

der Wille /ür einen F/einen Beitrag eben
zur Gesamtverteidigung /ehlf?
Was bringt nun dieser Bericht Meyer?

Die Studiengruppe Meyer wurde auf Er-
suchen des Rates für Gesamtverteidigung
am 9. April 1981 gebildet. (Fünf Frauen,
sechs Männer). Der Bericht wurde am
10. Juni 1982 abgeliefert und geht eben
jetzt in die Vernehmlassung.
Aus dem Inhalt notiere ich in Stich-
worten:
1. Vorgeschichte.
2. Darstellung des Konzepts Sicherheits-

politik und Gesamtverteidigung.
3. Bedrohung.
4. Rechtliche Grundlagen für den Einsatz

der Frauen in der Gesamtverteidigung.
5. Ist-Zustand und Bedarf

Gemäss Artikel 202 der Militärorgani-
sation kann jeder Schweizer (und da-
mit auch die Frauen) dazu angehalten
werden, seine Person zur Verfügung zu
stellen im Kriegsfalle. Der Einsatz ist
also möglich, die entsprechende Aus-
bildung laut verfassungsmässiger
Grundlage allerdings nicht.
Die Dienstleistung für den Staat muss
ausgewiesenes Bedürfnis sein. So

brauchte der Zivilschutz z. B. 100 000
Frauen (anstelle 20 000 Ist-Zustand),
der Rotkreuzdienst 10 000 (4000 effek-
tiv), der Frauenhilfsdienst 3000 (2500
effektiv), 30 000 Sollbestandsplätze wä-
ren möglich, vor allem wegen der Be-
Standeskrise der Armee und zwar nur
für Aufgaben ohne Kampfauftrag. Für
die wirtschaftliche Landesversorgung
wären Tausende nötig, denn eine
Kriegsmobilmachung entzieht der Wirt-
schaft sechs- bis siebenhunderttausend
Arbeitskräfte ohne Zivilschutz.
Auch eine Rationierung würde einen
enormen personellen Aufwand er-
fordern.

6. Gesamtverteidigung, eine Aufgabe von
Mann und Frau

Dazu ist zu sagen, dass die Kantone
selbständig gewisse Leistungen von den
Frauen verlangen können: z. B. Kata-
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Strophenschutz, Gesundheitswesen, AG,
auch Feuerwehrpflicht, GR z. B.

Die Disponibilität der Frauen ist im
Zunehmen begriffen. Es gibt immer
mehr Frauen, die ledig bleiben, die
Frau ist weniger lang an die Familie
gebunden und hat eine immer grössere
Lebenserwartung. Der Lesebuch-Le-
benslauf der Frau stimmt nicht mehr.

Die Gegnersc/zfl/i weisst /a immer wieder
daran/ /zi«, dass die Mizfier zw i/zrezz /vi/z-
dem ge/zöre. Wie Sie ehe/z erläutert /za-

£>e«, ist das /ür kürzere Zeit der Faii,
ive/z« nur noc/z ein oder zwei Finder ver-
sorgt werde/z. Zudem betonten Sie me/zr
ais einmal, dass niemand von einer Mut-
ter zzzit kleinen Findern oder zum Beispiel
einer Bäuerin erwarte, dass sie noc/z wei-
tere Au/gaben übernehmen soll. Gibt es

nun aber Lösungsmodelie?

Wie man sich die Lösung der Mitwir-
kung der Frau in der Gesamtverteidigung
vorstellen könnte, was für Auswirkungen
sich ergäben, weichen Ausbildungsstand
man anstreben müsste und welche Ein-
Satzmöglichkeiten bestünden, darüber
gibt der Bericht Meyer ebenfalls Aus-
kuntt. Er skizziert aber diese Punkte nur.

Drei beruhen auf Freiwilligkeit
a) FHD in bisheriger Form
b) Erweiterung des Frauendienstes in den

Kantonen

c) Freiwillige Ausbildung

Obligatorische Möglichkeiten
d) Obligatorischer Schulunterricht
e) Ausbildungsobligatorium für Frauen

über das Überleben im Katastrophen-
fall

f) Dienstpflicht für Frauen bestimmter
Berufe (Uem D, San D, Verwaltung).
(Dieser Punkt würde eine gewisse
Ungerechtigkeit bedeuten.)

g) Allgemeine Dienstpflicht bei einmali-
ger Dienstleistung für die Grundaus-
bildung: Die Ausbildung erfolgte im
Rahmen eines einmaligen Einfüh-
rungskurses, der Einsatz beim Aufge-
bot, beziehungsweise der Mobilma-

chung des entsprechenden Zweiges im
Rahmen der Gesamtverteidigung,

h) Allgemeine Dienstpflicht mit wieder-
holten Dienstleistungen: Die Ausbil-
dung erfolgte ebenfalls im Rahmen
eines Einführungskurses, dazu aber
von wiederholten Dienstleistungen.
(Man meint damit pro Dienstleistung
lediglich einige Tage.) Der Einsatz
würde ebenfalls bei entsprechendem
Aufgebot, bzw. bei Mobilmachung des

entsprechenden Zweiges im Rahmen
der Gesamtverteidigung erfolgen.

Fennt man bereits Reaktionen au/ dzesezz

Beric/zf?

Nein, dazu ist es noch zu früh. Wichtig
ist jetzt, dass dieser Bericht von den
Frauen studiert wird, in Kommissionen
und Verbänden besprochen und zur
Kenntnis genommen wird.
Denn wichtig ist nicht das Wollen oder
Nichtwollen der Frau an der Gesamtver-
teidigung. Diese ergibt sich zwingend in
Krisenzeiten. Man hat sich in Krisenzei-
ten immer auf die Mitarbeit der Frau be-

sonnen. Sie kann aufgrund gesetzlicher Be-

Stimmungen eingeführt werden, aber erst
dann, wenn uns das Messer «an den Hals
gesetzt wird». Fast alle Frauen sind aber
«bar jeglicher Kenntnis», die Ausbildung
fehlt. Kosten wird es einiges an Anstren-
gungen, Organisation und Geld. Die
Disuassionswirkung wird aber unver-
gleichlich viel besser sein. Mit einer ge-
zielten Ausbildung der Frauen könnte ein
riesiger Beitrag geleistet werden zum
Überleben unseres Volkes.

Frau Ffurni, ic/z /zo//e mit J/znen, class

//zre mutige Stel/ungna/zzzze o//e«e O/zre«
/indel

Frau und Gesamtverteidigung
Bei SAMS (Schweizerischer Arbeitskreis für
Sozialwissenschaften) Institut für Soziologie,
Postfach 3170, 3000 Bern 7, können Sie alle
Unterlagen zum Thema (SAMS-Info 2/82)
beziehen für Fr. 12.—
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VERANTWORTUNG UND PUHRUNG IN DER Gl/

Zeichenerklärung
GV GESAMTVERTEIDIGUNG
ZG\/ ZENTRALSTELLE FÜR GV

„
LOGV LEITUNG SORG AN1SÄTIOM FUß GV
*) IM AKTIVEN DIENST AUCH Dit ARMEE

Literaturhinweise:
Bericht zur Vernehmlassung betreffend die
Mitwirkung der Frau in der Gesamtverteidi-
gung vom Dezember 1982, erhältlich bei:
Zentralstelle für Gesamtverteidigung, 3003
Bern. «Unsere Sicherheitspolitik» (Gesamt-

Verteidigung), verfasst von der Zentralstelle
für Gesamtverteidigung aufgrund des Be-

richts des Bundesrates an die Bundesver-
Sammlung über die Sicherheitspolitik der
Schweiz vom 27. Juni 1973.
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